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Der Landrat 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
 

 

Organisationseinheit 

Hauptamt  
Datum 

09.06.2016 
Drucksachen-Nr. 

2016/103 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kultur- und Schulausschuss nicht öffentlich 27.06.2016 

Verwaltungs- und Finanzausschuss nicht öffentlich 11.07.2016 

Kreistag öffentlich 25.07.2016 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 1 

VHS Landkreis Konstanz e. V.; 

Fusion der beiden VHS im Landkreis - Neue Satzung 

 

 
Beschlussvorschlag 

Der vom Kreistag in die Mitgliederversammlung der VHS Konstanz-Singen entsandte 

Vertreter wird bevollmächtigt, der geplanten Satzungsänderung der „Volkshochschule 

Konstanz-Singen e. V.“ im Zuge der Fusion mit der VHS Radolfzell zuzustimmen. 
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Sachverhalt 

Sowohl der Kreistag als auch die kommunalen Träger haben der Fusion der beiden Volks-

hochschulen Ende 2015 zugestimmt. Die fusionierte Volkshochschule führt den Namen 

„Volkshochschule Landkreis Konstanz e. V. (VHS)“. 

Die Stadt Radolfzell und die Volkshochschule Konstanz-Singen e. V. haben im Rahmen der 

Umsetzung im Fusionsvertrag vom 3. Februar 2016 vereinbart, dass der Tätigkeitsbereich 

„Volkshochschule Radolfzell“ auf die VHS Konstanz-Singen e. V. übergehen soll. Die Stadt 

Radolfzell ist Mitglied im Verein „Volkshochschule Konstanz-Singen e. V.“ geworden. Zur 

Umsetzung der vereinbarten Fusion müssen folgende Vorschriften der Vereinssatzung ge-

ändert werden:  

1. Präambel 

Die Städte Konstanz, Singen, Radolfzell, Stockach und der Landkreis Konstanz sind Mitglie-

der der Volkshochschule Landkreis Konstanz e. V. 

2. § 1 Nr. 1 

Der Verein führt den Namen „Volkshochschule Landkreis Konstanz e. V. (VHS)“. 

3. § 4 

Mitglieder des Vereins sind: der Landkreis Konstanz, die Städte Konstanz, Singen, Radolfzell 

und Stockach.  

4. § 10 Nr. 2 Buchst. k 

Entgegennahme und Beratung der turnusmäßigen Berichte des Vorstands, des Beauftragten 

der Mitgliederversammlung und des Vorsitzenden des Beirats.  

5. § 11 Nr. 1 

- der Landkreis Konstanz hat 5 Stimmen 

- die Stadt Konstanz hat 4 Stimmen 

- die Stadt Singen hat 3 Stimmen 

- die Stadt Radolfzell hat 2 Stimmen 

- die Stadt Stockach hat 1 Stimme. 

Der gesamte Satzungsentwurf ist der beigefügten Synopse zu entnehmen.  

Gemäß § 10 Nr. 2a) der Vereinssatzung vom 8. Januar 2014 ist die Mitgliederversammlung 

für den Erlass und Änderungen der Satzung zuständig.  

Die Mitgliederversammlung hat in ihren Versammlungen am 24. September 2015 und am  

13. April 2016 über die Satzungsänderung beraten. Diese empfiehlt den kommunalen Gre-

mien, den von diesen entsandten Vertreter zu bevollmächtigen, der vorgeschlagenen Sat-

zungsänderung zuzustimmen.  

Sobald die Entscheidung aller Trägerkommunen vorliegt, wird die Satzungsänderung von der 

Mitgliederversammlung beschlossen, dem Regierungspräsidium Freiburg zur Genehmigung 

vorgelegt und danach beim zuständigen Vereinsregister zur Eintragung angemeldet.  

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 

Entfällt.  

 

 
Anlagen 

Anlage 1 - Entwurf der Satzung 
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